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dem Herrn. In der Hoffnung fröhlich, in der Trübsal geduldig, lorum progressi0 Nr. Vgl Kor. Sn 18. Vgl Kor. Z Röm.
Z —8 Petr. Z1im Gebert beharrlich, teilnehmend den Nöten der Heıiligen, Dogmatische Konstitution er die Kirche Liturgiekonstitution Nr. 48 ;

stolat der Laıen Nr J
Nr 26, Dekret er das Apo-eifrig bedacht auf Gastfreundschaf! degnet, die euch vertol-

Nr M
Vgl Dekret er das Apostolat der Laien

SCchHh SCANET, fluchen! Freut euch miıt den Fröhlichen, 24 Vgl Brox, Bruder Brüderlichkeit Gemeinde, 1n
Koinonia Kiırche un! Brüderlichkeit, Wiıen 1968, 31—45 25 Vglweınt MIt den Weıinenden! Se1id eines Sinnes untereinander! Dogmatische Konstitution ber die Kır Nr. Vgl Papst 1US XIl

Tragt nıcht Hohes 1m Kopfe, sondern aßt euch MIt dem Ge- 1n : UOsservatore Romano VO] Dl Deutsche Übersetzung: Orbis Cath
Jhg. I 1950, 313—3516 ®7 Vgl. Dogmatische Konstitution ber diewöhnlichen ein und haltet euch nıcht cselber für weıse! Vergeltet Kirche Nr 28, Das Wort „Priester“ 1St die eutsche Übersetzung des

niemandem Böses MIt Bösem, se1d bedacht auf das, W as Zut 1St griechischen Wortes „Presbyter“ Altester, welches das Neue Testament
neben anderen tür den beauftragten Vorsteher in den Gemeinden verwen ei1n den Augen aller Menschen“ (Röm Z 9—17). Für die Gemeinschaft der priesterlichen Mitarbeiter des Bıschots wird immer
das Wort „Presbyterium“ verwendet Da 6S 1ertür keine guie eutsche
Übersetzung 21 t) werden Ausdrücke „Priester“ und „Pres ter neben-
einander verwendet. Vgl Ratzınger, Die pastoralen Impli atıonen der

Vgl Eröffnungsrede Papst Johannes’ Al 10 62 1n „Vatıca- Lehre VO]  - der Kollegialıtät der Bischö C, 1in Concilium, Jhg. L: 1965,
1U secundum I, Leipzıg 19265, DU —920 Vgl Pastoralkonstitution 16—27 (Zitat 23) Vgl Dogmatische Konstitution er die Kirche
ber die Kırche 1n der Welrt VO' heute Nr aol Zum Sprachgebrauch: Nr. Vgl Dogmaätische Konstitution E 1e Kır Nr. DEın Beschluß 1St eine gemeinsame Willensbildung der Synode Er bedeutet ö1 Vgl Pastoralkonstitution ber die Kırche 1n der elt VO) heute Nr 43,eine Empfe ung den Bischot. 4 Vgl. Kor 1n AL Vgl Dogmatısche Vgl Dekret ber das Apostolat der Laien Nr 10, 1 Nr 2 VglKonstitution ber die Kirche Kap und Vgl ebr. L un! Dogmatische Konstitution er die Kirche Nr. fl 1: Pastoralkonstitution
Dogmatische Konstitution ber die Kirche Nr. 7, 7 Vgl Pastoralkon- ber die Kırche 1ın der elt VO'  - heute Nr. 43, J4 Vgl Kor 1Ze 27 — 30
stiıtution er die Kırche ın der elt VO heute Nr 43, Vegl. Dekret Vgl Dogmatische Konstitution ber die Kırche Nr. DEn Vglber den CGikumenismus Nr Vgl Dekret ber den Okumenismus Golomb, Kiırchenstruktur und Brüderlichkeit heute, 1ın Koinonia
Nr Y 10 Vgl Dekret ber den Okumenismus Nr. S Kirche und Brüderlichkeit, Wiıen 1968, 47—685 Vgl (3a o 37 VglPastoralkonstitution er die Kırche ın der We VO|  — heute Nr 42, Gal. X 22: Röm. 5 12—21 Vgl Gal g Vgl Röm 8, 31—39
Nr /6, 12 Vgl Pastoralkonstitution ber die Kırche in der Welt VO:! Vgl Erklärung er die Religionsfreiheit Nr ö, 41 Vgl Dogmatischeheute Nr. 42, Nr AS 76, 13 1965 yab 065 6, o Katholiken Konstitution ber die Kirche Nr. 10, 13, IS 24, 42 Vgl Dogmatische
in der Bevölkerun 1m Bereich des Bistums Meißen. Vgl Do matische Konstitution ber die Kiırche Nr. 20 43 Vgl eb. Nr 20R
Konstitution ber 1e Kirche Nr %n 15 V Dekret ber den umen1s- 44 Vgl De PEr ber Dienst und Leben der Priester Nr An 45 Vgl Dogma-
I1US 4, Vgl Kor. 1 9 17 Vg Pastoralkonstitution ber die tische Konstitution er die Kirche Nr Dekret ber die zeitgemäße Er-
Kırche In der Welr VO: heute Nr. 15 Vgl Pastoralkonstitution ber die des Ordenslebens. Vgl Dogmatische Konstitution er die
1r! 1n der Welt VO: heute Nr. 42, und 59, 19 Vgl Enzyklika Popu- Kirche Nr 26, 47 Vgl Kor. 5

Troblembericht AUIXN Zeitgeschehen
Umestryıttene Reform des Sexualsimfreclots
In die Reformdiskussion der etzten Wochen und Monate die die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens sicher-
über ein Ehescheidungsrecht, eın Abtreibungs- stellen.

Hınter der Da El sehen die Bischöte elnerseits reineund Sexualstrafrecht haben sich kirchliche Urgane und e1n-
zelne Persönlichkeiten mMI1t kritischen und warnenden Stel- Profitgier W 1e anderseıts bewußte gesellschaftszerstörende
lungnahmen ımmer stärker eingeschaltet. SO akzeptierte Tendenzen. Die der Oftentlichkeit aufgedrängte Meınung,
War ıne Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Pornographie se1 „legıtimer Ausdruck der menschlichen
Katholiken VO' Oktober 1n der rage e1nes FEhe- Sexualıtät“, lehnen s1e etrikt ab Sie sehen 1n ıhr vielmehr
scheidungsrechts (vgl auch Herder-Korrespondenz ds Jhg., i1ne „Verletzung der echten Werte menschlicher Ge-

328—333; 407 —410) grundsätzlıch den Übergang VO schlechtlichkeit“, ine Störung ihrer „Einordnung 1in die
Ganzheit der menschlichen Person“ und ıne BehinderungVerschuldens- Z Zerrüttungsprinzı1p, beharrte aber enNt-

dem Diskussionsentwurt des Bundesjustizministe- der „Entwicklung menschlicher Partnerschaft iın Liebe
riums auf der Feststellung der Zerrüttung durch die (36=- und Ehe“ Allerdings se1 s1e 1Ur 5Symptom einer „tiefen
richte aufgrund ‚sachgerechter Kriterien“ ANSTAtt „Adus Unordnung 1im Verhältnis des Menschen sıch selbst,
schließlich aufgrund Starrer Trennungstristen“, die ledig- Z Mitmenschen und (S0tt* Der dadurch angeblıch
lich den „Charakter VO  3 Indizıen haben oder Anlaf erleichternde Jugendschutz werde 1m Gegenteil durch
wıiderlegbaren Vermutungen bieten“. Nur durch ine — Lockerung der Strafbestiımmungen ıllusorisch und -
terielle und iımmaterielle Härteklausel könne i1ne „ Ver- gzlaubwürdig.
stoßungsscheidung“ vermiıeden werden. Besonders großen
Wert legte die Erklärung autf ıne Regelung der Sche1i- Eın Briefwechsel un Wohners Interview)
dungsfolgen, VOr allem die soz1ıale Sıcherung des WwIrt-
schaftlich schwächeren Partners. Dieser bischöfliche Appell führte einem Schreiben des
Wesentlıch schärter reagıerte iINnan jedoch auf Tendenzen, stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Hirsch

Kardınal Döptner (vom IO 70), 1ın dem Hırschdie Stratfifreiheit für Abtreibung 1n den ersten dreı
Schwangerschaftsmonaten befürworten (vgl Herder- dem Lebensrecht des Ungeborenen, das „auf bestmög-
Korrespondenz ds, Jhg., und die teil- liche“ Weıse geschützt werden musse, die anderen „Schutz-
WEILSE Freigabe pornographischen Materials. S0 richtete würdıgen Interessen der Schwangeren gegenüberstellte,
die Deutsche Bischofskonferenz anläßlich iıhrer Herbst- zwiıschen denen freilich „eine befriedigende Lösung“ g_
sıtzung einen Appell die Bundesregierung, den Bundes- tunden werden musse. Zur „probeweıisen“ Freigabe der
tag und die OÖftentlichkeıit, in dem s1e auf die Pflicht des Pornographie scheinen sıch die Gesetzgeber „nachgerade

verpflichtet“ fühlen, da Alternativ-Vorschläge ZStaates ZU Schutz des ungeborenen Lebens VO ersten

Augenblick der Empfängnis hinwies, der ohne Strat- Eindimmung der Porno-Flut 1n der BRD nıcht gebe un
bestimmungen ıcht hinreichend gewährleistet sel. Die _- das dänısche Beispiel posıtıve Erfahrungen geze1igt habe

In seinem Antwortschreiben VO November stelltewähnte Stellungnahme des ZdK verweıst außerdem noch
auf Aushöhlung der „inneren Legıtimität des Staa- Kardinal Döpfner klar, da{ß noch „berechtigte schutz-
tES. Angriffe auf das Lebensrecht aller Menschen ab- würdige Interessen“ der Schwangeren nıcht über dem tun-

damentalen Lebensrecht stünden. Auf dieser Grundlagezuwehren“, un: autf das Grundgesetz, Art un Z
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lıeße sıch eiıne „allgemein getragene Lösung“ 1mM Bereich („Empfiehlt sıch, die YTenzen des Sexualstrafrechts S  >
des Abtreibungsstrafrechts finden Den Hınvweıs auf die bestimmen?“) 1m Hınblick auf die Sexualdelikte als
änısche Pornographiegesetzgebung wI1ıes als a ViGE> „geschichtlichen Höhepunkt eınes überholten stratrecht-
früht“ zurück. uch der Vorsitzende der Bundesprüf- lıchen Denkens“, dessen „Viktorianıschen Vorstellungen
stelle, Stefen, bestätigte, dafß die Freigabe 1in Dänemark 7A0 Sıittlichkeitsstrafrecht die deutsche Juristenschaft ent-
keineswegs einer „schöneren Pornographie“ geführt gegentreten“ musse. Verzichte doch der 1962 auf iıne
habe Dıie Notzuchtdelikte sejen bısher konstant geblie- „Wirklıch rationale, VO  e} Emotionen und Selbstherrlichkeit
ben ach Kardınal Döpfner dürfte i1ne verschärfte Kon- freie Prüfung der Frage, Wann der Staat stratende Ge-
kurrenz vielmehr noch „scheußlicheren, brutaleren un walt, se1n iußerstes und gefährlichstes Mittel, einsetzen
verrohenderen“ Erzeugnissen tühren, Sanz schweigen darf“ (vgl Verhandlungen des Deutschen Juristen-
VO  } einer Verletzung der Würde der WE ages, Nürnberg 1968, Beck’sche Verlagsbuchhand-
Diese un andere Kritiken, die auch knappe Ab- lung München 1968, (Gutachten), 26) Auch
lehnung (20221) der Freigabe der Pornographie W1e der der damalıge Sachbearbeiter 1m Bundesjustizministerium,
Straffreiheit der Ehegatten- un gewerbsmäfßfßıigen Kup- der Heıdelberger Stratrechtler Lackner, erkliärte 1
pelei durch den Bundesrat VOIMNM Oktober mögen den November 1967 VOTLT der Deutschen Gesellschaft für Se-
ohl als Warnzeichen gedachten Erklärungen des Bundes- xualforschung, dafß der 1962 1mM Bereich der Sexual-
kanzlers VO November 1970 1n eıiner PD-Fraktions- elıkte keine Grundlage tür ine moderne Stratrechts-
sıtzung und Wehners ın einem KNA-Interview (6 i retorm se1n könne. Von ähnlich ratiıonal nıcht auklär-
70) beigetragen haben Nach Wehner habe Brandt den baren Denkschemata lassen sıch aber auch manche SraCı-
„abgewogenen und sachlichen UÜberlegungen“ des ZdK in kalen  « Reformer des Sexualstratrechts leiten, die 1n (Ge-
dem Gespräch mıt seiner Fraktion orofße Bedeutung be1i- fahr sind, durch (oft plausıble) kriminalpolitische Aspekte
SEINCSSECN., Wehner selbst 1e18 aber 1ne direkte Frage, ob (auf EeXiIrem indıyidualistischem Hıntergrund) die rechts-

eıne materielle Härteklause]l bel der Scheidungsreform ethischen Aspekte 1mM Stratfrecht und dıe gesellschaftlıche
für notwendig halte, unbeantwortet. Er teilte nıcht Kar- Bedeutung sıttlıcher Taätbestände unterschätzen. Es 1sSt
dinal Döpfners Meınung VO  _ einer gesellschaftsrevolutio- die Frage, ob manche Reformer, dıe dıe weltanschaulich-
naren Spıtze der sexualrevolutionären Tendenzen. Miıt emotionale Entflechtung des Sexualstrafrechts als aupt-
ıhm Vertiradt War die Vorrangigkeit des Lebensrechtes grund der Reform anführen, sıch nıcht selbst 1m ideolog1-
VOTLT anderen Interessen, vernebelte aber diese Zustimmung schen Kreisverkehr bewegen.
wıeder mıiıt anschließenden sybillinıschen Formulierungen. Vor allem die gCeNANNTEN Tendenzen des 1962 (vgl auch
Gegenüber den Von Hirsch und Jahn erwarteten Herder-Korrespondenz, Yg bewogen
posıtıven Wirkungen einer Freigabe der Pornographie Universitätsprofessoren, eiınen Alternativ-Entwurf
außerte sıch Wehner, der die überstürzte Weıse der Strat- diesem Teıl des StGB vorzulegen AB 1968, vgl Alter-
rechtsreform auf diesem Gebiet bedauerte, skeptisch. Weh- natıv-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Besonderer Teıl,
D: zeigte sıch außerst gesprächsbereit un gestand den Sexualdelikte ohr [ Paul Sıebeck ], Tübıngen
Auffassungen kırchlicher Gremien seinerseıts „höchste Be- 968 SOWI1e Besonderer Teıl, Strattaten die Derson.
deutung“ Erster Halbband, Tübıingen Der 1968 sucht

VOTr allem Recht und Moral treNNECN, allein aut die SO-
zialschädlichkeit des Tatbestands abzuheben, das an-Dıiıe Vorarbeiten ZUY Reform delte Verhältnis der Oftentlichkeit Ehe und Sexualıtäit

Während eın Regierungsentwurf tür 1n 1L1LEUCS Abtreıi- und UG sexualpsychologische, sozialpädagogische und
bungsstrafrecht nıcht VOTL Frühjahr nächsten Jahres — krimıinologısche Erkenntnisse berücksichtigen. In dıie

öffentliche Debatte schaltete sıch auch dıe Humanıistischewarten 1St, das Thema deshalb noch nıcht ın aller Breıte
diskutiert wiırd, 1St die Auseinandersetzung die Re- Union MIt Stellungnahmen Teilfragen (Pornographie,
form des Sexualstratrechts bereits stark VO  > emotionalen Homosexualıtät, Ehebruch, Abtreibung (vgl Herder-
und ideologischen Momenten überlagert. Für iıne Ka Korrespondenz, ds Jhg., 435—441) e1n. uch die
rung der Diskussion dürfte deshalb iıne möglıchst SCHAUC strafrechtliche Abteilung des 47 Deutschen Juristentages
Kenntnıis des Regierungsentwurfs VO  S Nutzen se1n. efaßte sıch, W1€e bereıts erwähnt, miıt der Reform des

Sexualstrafrechts.ber die Reformbedürftigkeit des gegenwärtigen, aut das
Jahr 18571 zurückgehenden Sexualstratrechts sind sıch Ju- Auft diese Vorarbeıiten konnten die gesetzgebenden Or-
rısten, Politiker, Soziologen, die gesetzgebenden Urgane San der Bundesregierung zurückgreifen, als S1€e ML1t dem

Ersten Gesetz ZUuUr Strafrechtsretorm VO 25 Junı 1969w1e die Ofrentlichkeit weitgehend ein1g. Stark auseiınan-
der gehen jedoch die Auffassungen über Gründe und In- auch wichtige Änderungen 1m Sexual- und Familienstraf-
halte einer solchen Reform Das lıegt nıcht 7zuletzt daran, recht verabschiedete: die Straffreiheit VO Homosexualı-

tat erwachsenen Männern, sotern keın Abhängı1g-da{fß die Beurteilung der den Sexualdelıkten zugrunde lıe-
genden Tatbestände doch häufig VO  _ unreflektiert-emo- keitsverhältnis ausgenutzZt und S1Ee nıcht gewerbsmäfßıig be-
tionalen Denkschemata mıbestimmt 1St, die ıne VOI- trieben wurde, VO  $ Ehebruch, Sodomıie und Erschleichung

des außerehelichen Geschlechtsverkehrs. ber diese erstennünftige und vertretbare Unterscheidung VO  ' Rechts- und
Teilretormen hınaus verabschiedete 1U  — die Bundesregie-Sıttenordnung erschweren.

Wiıe sehr solche Schemata strafrechtliches Denken bestimm- rung September die Kabinettsvorlage eınes Viıer-
LEn zeıgen dıe entsprechenden Paragraphen ($$n1) ten (Gesetzes T: Reform des StGB Der jetzıge Entwurf
des besonderen Teıls des Entwurts eınes Strafgesetz- behandelt die Strattaten den Personenstand,
buches VO  3 1962 1962 über dıie „Straftaten die Ehe und Famlıuılıe und Sexualstrattaten. Der Schwerpunkt
Sittlichkeit“, die heftig krıitisıert wurden. Dıiıesen Entwurt liegt dabe1ı aut den Sexualdelikten und hıer wıederum auf
bezeichnete der Heidelberger Strafrechtler EW Hanack den Strafvorschriften über Kuppeleı und pornographische
1n seinem Gutachten Z A Deutschen Juristentag 1968 Erzeugnisse. eıtere wichtige Änderungen legt der Ent-
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wurt 1ın den Bestimmungen über den sexuellen Mifßbrauch end hoch bewertendes Schutzobjekt in auf NOAbhängiger und Miınderjähriger, über Vergewaltigung, —- 1LEN werden annn Je höher der Wert des Schutz-
xuelle Nötıigung, Verführung un: exhıbitionistische objektes, geringer wird das Rısiko se1in dürten, das
Handlungen VOTFr. Das Famıiılienstrafrecht wırd betroffen der Gesetzgeber verantworten kann. Hıer lıegt natürlich
VO  e} den Vorschriften über die Doppelehe und den G 6- ein weıter Spielraum für mehr oder wenıger subjektiveschlechtsverkehr mıiıt Verwandten. Wertma(ßstäbe. Denn 1ın dıe Entscheidung, ob und 1n wel-

chem Grade eın bestimmtes Sexualverhalten soz1alschäd-
Die Grundtendenzen iıch 1STt oder nıcht, fließen gerade SCn des Fehlens g-

sıcherter wıssenschaftlicher Erkenntnisse (soweıt et-
Dıe Grundtendenzen des Entwurftfs erscheinen mıt W ds überhaupt o1bt) vielerlei weltanschaulıich, relig1ös und
wichtigen Vorbehalten akzeptabel. SO basiert W 1€e dıe charakterlich bedingte Urteilskriterien Yhal-
gEsSAMTE Neukonzeption des StGB auf der 1m Prinzıp Da außerdem das Sexualverhalten, un strathar se1N,
riıchtigen TIrennung VO  a Rechts- un Sıttenordnung. Stratf- 1mM Hınblick auf das Schutzobjekt „ VON einıger Erheblich-
bedürftiges Verhalten 1St ausschließlich soz1alschädliches keit“ se1n mufß, wırd 1 konkreten Fall, auf den Ja
Verhalten, unsıttliches Verhalten 1St insofern stratbedürt- schliefßlich ankommt, wıederum das mehr oder weniger
t12, als und weıl zugleıich sozialschädlich 1St Dies gilt subjektive Wertermessen des Richters Z U Norm, se1ne
auch VO sexuellen Verhalten, das heute den gegensatz- „sexualmoralıischen Vorstellungen“ „Maf{istab der
ıchsten Wertvorstellungen unterliegt. Um autf diesem (5e- Stratbarkeit“ gemacht, W1e Hiırsch MAdB, der Rechts-
biet stratfreie und stratbare Handlungen voneınander aAb- CXDErTE der SPD-Bundestagsfraktion emerkt AZeIes
ZUgTeENZECN, 1e( sıch der Entwurftf VO  —$ der Auffassung le1- 70) Damıt wird 1mM Einzeltall Z Glückssache
teN,; dafß Stratbarkeit 1LUFr dort vorliegt, Rechtsgüter bzw Pech, strattfreı auszugehen oder estraft WeTI-
des Einzelnen oder der Allgemeinheit verletzt oder den ach Hırsch schiebt der Gesetzgeber damıt dem
ährdet werden und ohne Stratandrohung nıcht ausrel- Richter auch die Aufgabe Z dıe „Sexualrevolution be-
end geschützt werden könnten. Hıer dürfte bereits eın wältigen“. Hınzu kommt aber noch, da{fß auch der Rıchter
ersier Ansatz für weitgehende Meınungsverschiedenheiten selbst sıch dem Einfluß der allgemeinen Wert- bzw. (in=
lıegen. Als schutzbedürftige indıviduelle Rechtsgüter WT - wertvorstellungen auf diesem Gebiet kaum völlig ent-
den YENANNT, „Freıiheıit Z geschlechtlichen Selbstbe- Zzı1ehen kann, da{ß autf diesem mweg auch das viel-
stımmung“, „ungestOÖrte sexuelle Entwicklung des Jun- gelästerte „allgemeine Empfinden“ 1Ns konkrete Urteil
gCH Menschen“ und ‚Schutz VOT schwerwiegender Be- eingebracht wırd. Im Hıntergrund dürfte hier ein gewisser
Jlästıgung 1n sexueller Hınsicht“. CGjüter der Allgemeinheit Wertpositivismus und Wertrelativismus stehen. Wenn
sınd nach Art 6, Abs Ehe und Famlılie SOWI1e Hırsch (a L ©) zustiımmend die Ausführungen Arndts
jene VWerte, die Grundvoraussetzungen für eın geordnetes auf dem Deutschen Juristentag zıtiert, da{fß „objek-
Zusammenleben bılden @ Toleranz, Achtung VOT der ELV vernünftig“ ware, die Straftatbestände „Tadıkals auf
Personwürde des anderen s Gerade über letztere „Verhaltensweisen“ reduzıeren, 99  1€ biologisch-phy-
dürfte nıcht leicht se1inN, Übereinstimmung erzielen. sısch gefährlıch sınd“, die „das Fundament des biolog1-
Dıie Vertasser des Entwurfs sınd sıch bewußt, da{fß schen Exıistierens“ angreifen, da{ß Straftatbestände, die

allein auf einem Werturteil eruhen und dieses strafrecht-1in der rage des Jugendschutzes gerade 1in sexueller Hın-
sıcht die Rechtsgüter des Einzelnen VO  > denen der Gesell- ıch durchsetzen wollen, weiıl Verstöfße dagegen soz71al-
schaft nıcht immer werden können. Dies dürfte schädlich seı1en, abzuschaften selen, 1St die hier ZUTLage

tretende „Wertneutralıtät“ und das dahinterstehendeaber VO  ; jedem FEinzelverhalten gelten, dessen grundsätz-
lıcher und auch taktischer Sozialbezug der Entwurt nıcht Menschenbild durchaus antechtbar.
genügend beachtet haben scheıint. In der Güterab-
wagung 7zwischen individuellen und allgemeinen Rechts- Dıe Einzelbestimmungen des Entwurfs
gutern scheint das Züngleın der aage des Ööfteren
gunsten des Individuums (z Freiheit sexueller Gemäß diesen angedeuteten Grundtendenzen bringt der

Neuentwurt des Sexualstrafrechtes gegenüber dem gelten-Selbstbestimmung) auszuschlagen. Ob immer mMi1t Recht,
Nag dahingestellt Jleiben. den Recht und gegenüber 19672 einschneidende
Weıter berücksichtigt der Entwurf das Kriterium der Änderungen ın der Fıxierung der Straftatbestände und

deren Pönalisierung. Das Familienstrafrecht wırd 1LLULI VO  3Nebenwirkungen einer Strafandrohung oder des Straf-
maßes, damıt durch diese nıcht mehr Schaden als Nutzen Wwel Paragraphen betroften: Za (Bıgamıie) un: 173
gestiftet werde. Zu prüfen WAar auch, ob der angestrebte (Geschlechtsverkehr mi1t Verwandten). Gegenüber dem
Schutzzweck nıcht auch durch nıchtstrafrechtliche Ma{fß- veltenden Recht wırd der Versuch der Doppelehe nıcht
nahmen erreicht werden könnte, durch Ausgestal- mehr estraft. Die vorgeschlagene Einschränkung des
tung des Fürsorge- und Ordnungswidrigkeitenrechts. 1968 auf den direkten Vorsatz wurde SCIL Beweıls-
In vielen Fragen wırd die Entscheidung über Stratbar- schwierigkeiten abgelehnt. Die Verjährung beginnt bereits
keit und Strafbegrenzung dadurch erschwert, da{fß bıs mMi1t Begınn des rechtswidrıgen Tustandes. Das Stratfmafß
heute über S1Ee keine oder wen1g gesicherte WI1IsSsen- wırd VO bisher fünf aut maxımal dreı Jahre herabge-
schaftliche Erkenntnisse vorliegen. Dıies trıft für das Sonst entspricht der Tatbestand dem geltenden Recht

Beım Geschlechtsverkehr 7wischen Verwandten, der krı-Jugendschutzalter, für die Schwere der Schäiäden be1 /
xuellem Mißbrauch VO  ; Kındern wWwI1e tür dıe Wırkungen minalpolitisch csehr umstritten iSt, wırd der Straftat-
Z, dıe VO  } einer längeren Konftfrontatıion m1t an estand eingeschränkt. Aufgegeben wırd dıe Stratbarkeıit

des Verkehrs zwiıschen Geschwistern (Inzest un: Ver-phischen Erzeugnisse ausgehen. Be1 diesen Fragen nahm
der Entwurf den Standpunkt e1n, solange dıe Unschäd- schwägerten (tür letztere auch 1m Sınne des 1962} da
lıchkeit einer 'Tat nıcht feststeht, stellt hre Duldung ein ein allgemeın anerkanntes und schützendes Rechtsgut
Rısıko und ıne Getahr dar, die LUr durch eın ENTISPCE- schwer erkennbar se1l Alleın eugenische Gründe werden
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begangen werden (bıs 7u dreı _]"ahrefi). el besondersnicht als hihreichend angesehen. Dagegen musse Ehe
und Famiılie von der ehezerstörenden Belastung 1N- schweren Fällen (z Geschlechtsverkehr mıiıt Kindern,
zestuÖöser Beziehungen 7zwischen Verwandten der auf- körperliche Mißhandlung) lıegt das Stratmafß 7zwiıschen

einem un: Zehn Jahren.un absteigenden Linıe (Vater-Tochter, Mutter-Sohn)
durch Strafbarkeit weıter geschützt werden. icht seltene Der bisherige Tatbestand der eintfachen Kuppelet, WOTL -

seelische un eugenische Schäden be1 Nachkommen Aaus un alle Handlungen verstanden wurden, „mit denen
der Täter durch Vermittlung oder durch Gewähren odersolchen Beziehungen sprächen für dıe Stratbarkeit. Man

wundert sıch allerdings, die gleichen eugenischen Verschaften VO  e Gelegenheıit der Unzucht zwischen Drit-
Gründe, die w1e zugegeben wiırd „beim Geschwister- ten Vorschub leistet“, wırd 1n dieser orm Ur noch autf

Minderjährige Jahren angewandt. Ansonsten1inzest nıcht ohne Bedeutung sınd“, bei diesem ıne Straf-
androhung ıcht rechtfertigen. Es se1 daher ZWAar konse- wırd zerlegt 1in einzelne qualifizıerte kupplerische
quUentT, den Geschwisterinzest weıter stratbar halten Handlungen (vgl Kategorıe [1), die jedoch nıcht mehr

un den Oberbegrift der Kuppelei zusammengefa{ißt(dıe Straffreiheit wurde VO Kabinett abgelehnt), doch
werden csollen Nach dem Entwurt soll mit dem 1968wendet sıch Hırsch die familienordnungspolitische

Begründung un: schlägt iıne Strafverfolgung LLULI auf An- dıe Stratbarkeit folgender Handlungen entfallen: Ehe-
gattenkuppelet, Kuppelei mIit hinterlıstıgen Kunstgriften,trag hın VOL

Gegenüber dem geltenden Sexualstrafrecht, das MI1t „ Ver- Kuppelei VO  e über 21jährigen durch ıhre Eltern, Vor-
brechen un: Vergehen wiıder die Sittlichkeit“ tituliert ISt münder oder Erzieher un! alle nıcht schon anderswo straf-
und dem 1962, der sıch für dieses Gebiet den Titel bedrohten Fiälle der gewohnheitsmäßigen oder eigennützl-
„Straftaten die Sittlichkeit“ zueıgnete, spricht der SCIHl Kuppelei. Von der Stratbarkeit gewinnsüchtiger Kup-
MNMEUE Entwurf schlicht VO  3 „Sexualstraftaten“. Ebenso eri- peleı <ah ina  ; dem schweizerıischen und

den Begrift „unzüchtige Handlung“ durch den schwedischen echt ab, da zwischen diesem Merkmal
allerdings rechtstechnisch aum klareren un: praktikab- und der objektiven Gefährlichkeit gewinnsüchtiger Kup-
leren Begriff „sexuelle Handlung“, dıe jedoch 1 Hiınblick peleı kein Zusammenhang estehe. uch die AA Diskus-
auf das Schutzgut „VOoNn einıger Erheblichkeit“ seın mu{fß S10N gestandene Bestrafung gewerbsmäßiger Kuppeleı

wurde nıcht aufrechterhalten, da die darunter tallenden„Erheblichkeıit“ wiıird dabei iıcht 1L1Ur quantıtatıv, SOIl-

dern 1n Relatıon ZU Schutzzweck des jeweıligen ara- Straftatbestände (z Call-Girl-Rıinge, Büros tür Be-

graphen verstanden. kanntschaftsvermittlung, Reiseunternehmen . a.) bereıits
VO  3 anderen Strafbestimmungen erfaßt würden und mMan

Mißbrauch Abhängiger UunN Kuppele: ohl großzügıg annımmt, da{ß s1e keıin sozial-
gefährdendes Ausma{fi annehmen werden.

Die einzelnen Sexualstraftatbestände des Entwurts Als erstes 1St be1 der Neufassung des Kuppeleiparagraphen
lassen sıch ın eLw2 LEr Kategorı:en zusammentassen: der Fortfall des Grundtatbestandes 1m bisherigen Sınne

sexueller Mißbrauch Abhängiger un Minderjähriger der „blofßen Förderung sexueller Handlungen Dritter“
festzuhalten, sotern nıcht Minderjährige 16 Jahren(von Schutzbefohlenen, 174; VO  — Gefangenen, Anstalts-

und Heiminsassen, 1/4 d y un Ausnutzung einer Amtits- betroften sind. Ausgenommen VO  - der Strafbarkeıit sind
stellung, 174 b; VO  . Kindern, 176; VO Widerstands- 1n letzterem Falle jedoch die Sorgeberechtigten der betref-

fenden Person (Eltern, Erzieher mi1t deren Einwilligung),upfähi_ge_rx‚ 1/ 9r Verführung Minderjähriger, 182);
qualifizierte Kuppele: (Förderung, sexueller Handlun- se1 denn, S1e machen sıch dadurch eıiner schweren Ver-

sCch Minderjährıiger, 180; der Prostitution, 180.A: des Jetzung ıhrer Erziehungspflicht schuldig. Das Vorschub-
eisten genugt 1n diesem Fall, die Tar selbst muß ) nichtMenschenhandels, 181; Zuhältereı, S a); NO-

graphische Erzeugnıisse (Pornographie, 184 und sadı- vollendet worden se1in 180, Abs
stische un pädophile Schriften; 184 ZUE die einzelnen Darüber hinaus wird der Tatbestand 1962
Straftatbestände der Homosexualıität ($ 175 der Ver- und mMit 1968 durch bestimmte Merkmale qualifi-
gewaltigung $ 177),; der sexuellen Öötıgung ($ 178) und zıert und damıt eingeschränkt. Fur ıne Person un 18

des Exhibitionismus ($ 183), also bıs aut dıe Homosexua- Jahren mussen 1m Sınne des Jugendschutzes für ıne Straf-
arkeit des kupplerischen uns die weıteren Merkmalelıtät Straftaten die sexuelle Freiheit.

Dıe un der ersien Kategorıe zusammengefaßten Strat- „SCHCH Entgelt un: des „Bestimmens sexuellen and-
tatbestände sollen VOL allem Z7wel Rechtsgüter schützen: Jungen“ gegeben se1n. „Entgelt“ meınt neben „Geldzu-

die Freiheit sexueller Selbstbestimmung m be1 wendungen“ auch Sachwerte (Z Reısen), nıcht aber Ge-

Gefangenen, Heım- und Anstaltsınsassen Ua a.), dıe durch schenke, dıe jemanden eventuell gene1igt machen sollen
Ausnutzung eınes Abhängigkeitsverhältnisses oder einer Wer den Minderjährigen durch Entgelt sexuellen
Hilfsbedürftigkeit verletzt wiırd: die ungestörte DPer- Handlungen mMI1It siıch cselbst bewegen wull, f5llt ent-

sönlichkeitsentwicklung (daher Dn das Verbot sexueller SeSCHN dem schwedischen StGB nıcht un diese

Handlungen einer Person Jahren $ 174) oder Vorschrift. „Bestimmen“ 1St 1m Sınne VO „anstıften“
einem ınd $ 176) Dıie Bedingung SMißbrauch 48 des StGB verstehen. Unter „sexuelle Handlun-

der Abhängigkeıt“ (SO Da 1in 174, Abs E berück- gen fallen auch Schaustellungen vor einem Drıiıtten

siıchtigt die Möglichkeit der Entwicklung e1Ines persön- ($ 180, Abs Z
lichen Verhältnisses zwischen Betreuer bzw Erzieher un: Absatz des gleichen Paragraphen ertaßt weıter Personen

Jahren, die jemanden „ZU1 Erziehung oder Be-
Anvertrauten SOW1Ee der Fortsetzung eınes früheren Ver-
hältnısses mMI1t sexuellem Einschlag. In allen Fällen (aus- treuung 1n der Lebensführung“ anvertraut sind. Hıer

lautet das den Tatbestand qualifizierende Merkmal »”  e
e  MMM} 174 1St der Versuch estratbar. In der Regel

ter Mißbrauch der Abhängigkeıt“ und „Bestimmenschärter estraft werden sexuelle Handlung der betret-
fenden Person (Freiheitsstrafe 7wischen dreı onaten und sexuellen Handlungen”. Für Absatz weı und dreı ıst

fünf Jahren, 174, 174 a); milder die, welche NUur DOT ihr auch der Versuch stratbar. Fur Absatz ejns beträgt dıe
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Strate Freiheitsstrafe bis Zu dre:  1 für wWwel bis fünf, für tür Fallbegehungen VO:  e} Abs liegt das Strafmaß ZW1-dreı schwankt sS1e zwischen drei onaten und fünf Jah- schen sechs Onaten und zehn Jahren.
ren urch ıne Tatbestandsumschreibung, die den TIon 181 stellt die Förderung des Menschenhandels (bisherauf das aktive Tun („bestimmen“) legt, wırd die außerst „Mädchenhandel“) Strafe VO  — sechs onaten bisschwierige Frage der Stratbarkeit des Unterldssens zehn Jahren. Zwei Tatbestände tallen darunter. Einmal
SaNgCNH. das Bringen ZUur Prostitution durch „Drohung mıiıt einem

empfindlichen Übel“, durch AIEISE oder „Gewalt“, um
Prostitution un Zuhälterei andern das „Anwerben“ oder „Entführen durch List:

Drohung oder Gewalt“ dem Willen des Betref-Während der 1968 abgesehen Von Entführung 1Ns fenden, ıh 1mM Ausland Ausnutzung seinerAusland 1Ur einen Miınderjährigen davor schützen Hiıltflosigkeit sexuellen Handlungen bringen, diewıll, von einem anderen ZUuUr Prostitution gebracht
werden, sieht der vorliegende Entwurf eiınen umfassende-

sıch auf einen Dritten beziehen mussen. Der Paragraphschließt 1im Hınblick auf möglıche Entwicklungen 1mM Be-
ren Strafschutz VOT. Er geht ZWAar davon Aus, da{fß dıe reich der homosexuellen Prostitution auch Männer 1n. ErProstitution die Personenwürde verstöfßrt und das entspricht dem internatiıonalen UÜbereinkommen ZUur Be-Wohl des Eınzelnen, der Famılie und Gemeinschaft g- kämpfung des Mädchenhandels VO Maı 1910 egen-ährdet, sıeht aber 1n der strafrechtlichen Bekämpfung der über dem 1962, der 1Ur den gewerbmäßigen Menschen-Prostitution als solcher kein geeignetes Miıttel ıhrer handel einbezieht und dem 1968, der Nnur die Ent-Verhütung. So geht dem Entwurf 1Ur darum, das als führung 1ns Ausland als Straftatbestan: vorsieht, 1St derTatbestand Strate stellen, wodurch jemand einen Paragraph der Kabinettsvorlage umfassender und stelltanderen der Prostitution zuführt, ın iıhr testhält un ıhn auch den Versuch Strate.
durch s1e ausbeutet ($ 180 a) Entgegen dem 1968, der die Stratbarkeit der Zuhäl-
Dıie darunter fallenden Tatbestände siınd gewerbsmäßiges tereı ($ 181) Sanz streichen wollte, häalt der Jjetzige Ent-Unterhalten oder Leıten eines Betriebes, in dem Frauen wurt ıhr fest, da die kriminalpolitische Lage andersder Prostitution nachgehen und dabe; durch gezielte FEın-
wirkung (z über dıe Kontrolle durch Zuhälter oder

einschätzt (seıt fünf Jahren beobachtetes Vordringen
ganısiıerter Zuhältergruppen, eine NEUEC Art der Abhän-

Oorganıisierte Gruppen) „1InN persönlicher oder wiırtschaftlicher gigkeit der Prostitujlerten VO  } ihnen, die s1e überwachen,Abhängigkeit“ gehalten werden un deren Prostitutions- unterbringen, Ort, elt un Umstände der Prostitutions-
ausübung „durch Maßnahmen gefördert wırd“, die über ausübung bestimmen, überdurchschnittliches Vorbestraft-
das bloße Gewähren VO  3 Wohnung oder Unterkunft hın- seın der Zuhälter). Der Strattatbestan. wırd jedoch g-ausgehen. Die Einschränkung gegenüber dem geltenden genüber dem geltenden Recht WI1ie dem 1968 anders
Recht lıegt 1mM Merkmal „gewerbsmäßig“. „Betrieb“ gefaßt. Nıcht mehr estraft werden soll; Wr VO der Pro-
dem bisherigen „Bordell“ bzw „bordellartigen Betrieb“ stitulerten 11UT noch ganz oder teilweise selinen Lebensun-
beseitigt gew1sse Interpretationsschwierigkeiten und weIlst terhalt bezieht, sondern lediglich, wer S1e „ausbeutet“,autf ıne gewiısse Gesamtorganıisation hin $ 180 d, Abs iıhre wırtschaftliche und persönliche Bewegungsfrei-Die Bestimmung aßt Dirnenwohnheime un oll ihre heit beschränkt. eıtere Tatbestandsmerkmale sındkÜberwachung erleichtern, Auswüchse einschrei- UÜberwachen VO Ort, Zeıt, Ausma{ß und anderen Um -
ten können. Diese Überwachung wırd durch 1in NEeEUeEeTETr ständen der Prostitutionsausübung, Zuführen VO  — Freıiern,eıt verstärkt auftretende Gruppen, die das Dırnenwesen Festhalten 1in der Prostitution durch „Maßnahmen“ (wor-ihre Kontrolle bringen wollen, mit allen Miıtteln schützendes Bewachen oder die „bloße Bıtte“ we1l-
verhindern gesucht. terzumachen nıcht fallen). Dagegen gehört weıter Zzum
Verboten bleibt jedoch das gewerbsmäßige Gewaäahren Straftatbestand, dafß der Täter „sei1nes Vermögensvor-
Von Wohnung oder Unterkunfl Personen 18 Jah- teıls wegen” handelt und „zuhälterische Beziehungen“ ZUER
ren Zur Ausübung der Prostitution und ohne Alters- ranxun unterhält. ach dem geltenden Recht genugt „Ge-begrenzung der gleiche Tatbestand, wWenn die betref- wohnheitsmäßigkeit“ oder „Eigennutz“. Mıt „zuhälteri-
tende Person zugleich Zur Prostitution angehalten oder schen Beziehungen“ wırd auf das Merkmal der Dauer ab-
1mM Hınblick auf s1ie „ausgebeutet“ wırd (Abs 2 Weıter gehoben und der persönlıche Charakter des Verhältnisses
wırd ohne Altersbegrenzung das gewerbsmäßige Anwer- zwischen der Prostitulerten und dem Zuhälter
ben eines anderen, ıhn Zur Prostitution bringen, dem bisherigen echt als nıcht mehr entscheidend anmıt Strafe bedroht (Abs 3 Damıt soll 2s gewerbs- sehen. Dıie Stratbarkeit des Versuchs soll künftig entfal-
mäßige Anwerben VO Dırnen ZUur Versorgung VO  3 all- len Der gleiche Straftatbestand gilt auch für den Mann,
Girl-Ringen un Dirnenwohnheimen durch Agenturen der sıch gegenüber seiner Ehefrau 1mM geNANNTEN Sınne
getroffen werden. Mıt der Einschränkung auf Gewerbs- verhält. Dıie Strafe sıeht Freiheitsstrafe zwıschen sechs
mäaßıgkeit bleibt diese Bestiımmung jedoch hinter der Vor- Oonaten und fünf Jahren VOTL.
schrift der Konvention der Vereinten Natıonen zurück.
Eın Wechse]l VO  - Zeıt, Ort oder Art der Prostitutionsaus- Teilweise Freigabe der Pornographieübung fällıt nıcht den Begriff der „Anwerbung“.
Absatz vier dient wıeder dem Jugendschutz. Personen Das Verbot der Herstellung und Verbreitung VO  3 NO-

A Jahren dürfen unte Ausnutzung ihrer „Hiılf- graphischen Erzeugnissen Schriften, Tonträgern, Abbil-
losigkeit, Leichtgläubigkeit oder Unertahrenheit“ weder dungen oder Darstellungen) würde 1n selıner bisherigen
ZUur Prostitution gebracht noch überhaupt diesem Z weck umtassenden orm nach dem Entwurtf aufgegeben.
angeworben werden. Für Fälle der Absätze dreı und vier Es sollte künftig LUr noch dem Schutz zweler Rechtsgüter
1ISt auch der Versuch stratbar. Die Fälle VO Absatz und dienen, der Entwicklung VO'  $ Kındern und Jugendlichen

werden mi1t Freiheitsstrafe bis dre1ı Jahren oder mıt un der Freiheit sexueller Selbstbestimmung. Damıt
Geldstrafe bestraft, die VO  _ Abs bıs fünf Jahren, und o1bt der Entwurf die bisherige Auffassung VO  3 der allge-

585



meınen Sozialsduädlichkeit pornographischer Erzeugnisse dung den Partner. Damıt habe, meint Friedrich,
mMI1It dem Hınvwelıs auf eın Fehlen wissenschaftlich gesicherter der Gesetzgeber die „Pflicht, die Sexualıtät VOL der
Erkenntnisse auf diesem Gebiet auf un: stellt 1n der Gü- Hypertrophie und damıt VOr der Liquidation ihrer mi1t-

menschlıch wichtigen Funktionen bewahren“terabwägung die sexuelle Freiheit des Einzelnen über ıne
NUur möglıche, wenn auch nıcht auszuschließende Gefahr („Christ und elt  « 70) Da{(i aber iıne partner-
allgemeiner Sozialschädlichkeit. Damıt ll die heute bindende Funktion tür die Ehe, die auch nach dem Re-
schon übertorderten Strafverfolgungsbehörden instand gierungsentwurf ZUr: Retform des Ehescheidungsrechts auf
SCETIZECN, sıch ausschliefßlich aut den Jugendschutz kon- Lebenszeıit angelegt 1St (vgl Herder-Korrespondenz ds
zentrieren. Der bisherige Begrift „unzüchtige Schriften“ Jhg., 228 —23353 und 407 —410), unerheblich sein soll,;
wırd 1n „Pornographie“ umgewandelt. Darunter versteht 1St schwer einzusehen. Außerdem 1ST schwer verständlıich,
der Entwurt Erzeugnisse, dıe einen sexuellen Re17z AUS- wIıe iINanll einen Jugendlichen, W e auch mıi1t Einwilligung
lösen sollen und dabei 1 Einklang mMI1t den allgemeınen der Erziehungsberechtigten, mM1t Jahren tür ehemün-
gesellschaftlichen Wertvorstellungen“ dıe „Grenze des dig erklären kann, für ıh aber die Pornographie nıcht —

W1e für den Erwachsenen freigeben will, abgesehensexuellen Anstandes eindeutig überschreiten“.
So umtaßt der noch stratbare Tatbestand 1m Hinblick aut davon, da{fß auch ohne Freigabe pornographische Erzeug-
Kinder UuN Jugendliche (ohne Altersgrenze) das „Al'l' nısse stärker als bisher Jugendlichen und Kiındern 1ın die

Hände fallen werden, w1e auch zugegeben wiırd. Dabieten“, „Überlassen“ un „Sonst-zugänglich-Machen“, 1m
Hınblick auf rayachsene das unaufgeforderte Zusenden solches Material dem Jugendlichen iıne vertretbare Soz1ial-
pornographischer Erzeugnisse SOWI1e das Herstellen, Vor- orıentierung 1mM Hınblick aut Ehe und Famılıie vermuittelt,

1St 2um anzunehmen.rätighalten, Eın- und Ausführen 1n bzw AUS dem Gel-
tungsbereıich dieses (jesetzes Z geENANNTEN Zweck $ 184, Dıie yestlichen Tatbestände umtassen aufßer homosexuel-
Abs Das unverlangte Zusenden wırd als Eingrift 1ın len Handlungen Strattaten die sexuelle Freiheit.
dıe Intimsphäre und als ehrverletzend angesehen. VWeıter 175 (Homosexualität) stellt über die Reform dieses Pa-
sınd nach 184, Abs stratbar das „Ausstellen“, „An- ragraphen 1n der vergangenen Legislaturperiode hıinaus
schlagen oder Vorführen“ pornographischer Texte, Abbil- lediglich 1n Absatz klar, daß der Tatbestand erst mMIit der

Aufnahme körperlichen Kontaktes gegeben sel. Idungen oder Darstellungen un: das „Abspielen O-
graphischer Tonträger“” einem Ort, der Kindern und (Vergewaltigung, Nötigung ZU außerehelichen Beischlat
Jugendlichen zugänglıch 1St oder VO  e} iıhnen eingesehen Amt Gewalt oder mıt Drohung mıiıt gegenwärtiger Gefahr

tür Leıib und Leben“) rolgt 1mM wesentlichen 1962 undwerden annn Ausgenommen VO  _ diesem letzteren Ver-
bot sind 1mM Sınne des „Erzieherprivilegs“ die Sorgebe- 1968, präziısiert gegenüber beiden den Läter durch die
rechtigten oder Drıitte, dıe mıiıt deren Einwilligung han- Hinzufügung „mit ıhm  « Der Entwurt sieht ıne Mın-

deststrate VO  > wel Jahren Freiheitsentzug VOTL. Er behältdeln Dıie Strafandrohung entspricht der des bisherigen
Rechts Freiheitsstrate bıs einem Jahr oder eld- M1t 1962 1968 den Tatbestand der schweren
strafe. Notzucht (Vergewaltigung MI1Lt leichtfertig verursachter
Anders sieht der Entwurf die sadıstische un pädophile Todesfolge) beı 178 (sexuelle Nötıigung) entspricht bıs
Pornographie, dıe „Gewalttätigkeiten oder den sexuellen aut Z7wWwel Merkmale 1/ Mıt Strate edroht werden
Mißbrauch VO  - Kındern AA Gegenstand hat“ Hıer VeI- Zanz allgemeın die Ötıgung „sexuellen Handlungen”

(nıcht 1Ur Verkehr) b7zw dazu, diese VO  3 einem Drıttenbietet mMi1t gleicher Strafandrohung sowohl Verbreitung
sıch dulden oder dem TLäter bzw. eiınem Drıittenw1e bereits Herstellung, agerung un: Eın- bzw Ausfuhr

AUS dem Geltungsbereich des (jesetzes 7wecks Verbrei- vorzunehmen. Der Strafrahmen 1St weıt gefächert (zwI1-
schen eın und zehn Jahren), mildernde Umstände, die

Lung Als Gründe werden angegeben die neuerdings ste1-
genden Umsatze solchen Materials SOWI1e die befürch- 1n 1968 aufgeführt werden, berücksichtigen.
tende, WE auch nıcht strikt beweisbare kriminogene 183 sieht exhibitionistische Handlungen gegenüber dem

geltenden echt Ww1e gegenüber 1962 (dort un demWirkung autf entsprechend veranlagte Personen. Nach-
gewlesen se1l bisher NUur die krımınogene Wırkung der Titel „LErregung öffentlichen Ärgernisses“ ) als eigenen
Darstellung VO  a Gewalttätigkeiten bestimmten Straftatbestand VOTL und hebt auf die Belästigung der

Voraussetzungen. Ferner spreche tür das Verbot die Schä- Ral ab ntgegen dem geltenden Strafrecht und mı1t AE
1968 werden nıchtöffentliche Handlungen einbezogen, dıedıgung der seelıischen Entwicklung und der Soz1ialorien-

tierung Jugendlicher, da solches Materı1al dıe Hau jedoch 1968 nıcht durch das Merkmal
als bloßen Gegenstand der Triebbefriedigung darstellt. 1n bedrohlıch erscheinender Weıse“ eingeschränkt WG

den Dıie Strafverfolgung geschieht, 1962 undMan annn sich bei dieser Begründung fragen, ob der Ent-
wurf Recht unterstellt, dafß das „durchschnittliche“ 1968, NUr auf Antrag, sel denn, eın besonderes
pornographische Material, das dem „normalen“ sexuellen öffentliches Interesse erfordere das Gegenteil. Die Strafe

Iannn auch dann AA Bewährung ausgesetzZt werden, wenllVerhaltensmuster entspricht, nıcht dıie gleiche Getahr und
überhaupt das Risıko einer Enterotisierung der Gesell- ıne Heilbehandlung erst nach Jängerer e1it keiıne Rück-
schaft miıt sıch bringt. Vielmehr dürfte VO „durchschnitt- fälle, deren Quote z1emlich hoch lıegt, mehr äßt
liıchen“ pornographischen Material eher gelten, daß
dıe Tau ebenso als Triebobjekt darstellt und Sexualıtäit Versachlichung der Reform
nıcht ıne menschliche Liebesbeziehung bindet. Eıne

Eın Gesamturteıl über den Regierungsentwurf des neuenTrennung VO Sexualıtät un: personaler Zuneijgung, ıne
Sexualstrafrechts fällt schwer. Bedenken melden sichEiınengung der Sexualıtät auf ıhre Funktion dürfte 1aber

2uUum der Partnerbindung £förderlich se1ın. Damıt würde das bisherige überstürzte empo der Vorlage, noch
In  - ine Funktion der Sexualıtät für unerheblich erklä- bevor 11  = besonders strıttıge Fragen ausdiskutiert hat.

Da{ß mMan auch be] zugegebener Nichtbeweisbarkeıit der Un-
IeCN, dıe die moderne Verhaltensforschung schon beıim Tıer
festgestellt hat, nämlich dıe Förderung der soz1alen Bın- gefährlichkeit pornographischen Materials seine sıch viel-
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leicht erst viel spater auswirkende Sozialschädlichkeit W 6- medien und das für die Regierungsparteien zwiespältige
SCIl der Freiheit des Einzelnen sexueller Selbstbestim- Echo der Oftentlichkeit gerade auf die Freigabe der
INUuNg glaubt in auf nehmen können, überzeugt nıcht. Pornographie scheint einer gewıssen Ernüchterung DSCc-
Diıese Freiheıit wird Ja VO  w den geltenden Gesetzen bzw tührt haben SO sınd P VO Familienministerium
iıhrer großzügigen Anwendung kaum och beeinträchtigt. verstärkte Untersuchungen über die Auswirkungen der
Der „Schutz“ der Porno-Freiheit des Einzelnen dürfte also Pornographie 1m allgemeinen und auf Jugendliche 1mMmM be-
bereits gewährleistet se1n. Da iıne Hypertrophie des sondern in Auftrag gegeben worden („Süddeutsche Ze1-
Sexuellen ıne noch radıikalere Enttäuschung als die (n- tung“, 7/0) Die öfftentliche Anhörung VO  3 Sach-
terdrückung des Sexualbereichs lasse, darauf verständigen Z un November sollte eben-
machte der katholische Moraltheologe Böckle erst kürz- talls einer gENAUCICN und deswegen sachlicheren Beurte1i-
iıch autmerksam. Die bisherige Debatte 1n den Massen- lung der möglichen Auswirkungen dienen.

Kurzinformationen
Dıie Außerordentliche Vollversammlung der Deutschen Bı- Vom bis 31 Oktober 1 Bad Godesberg die oll-
schotskonferenz om und 18 November 1970 1n Köni1g- versammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
stein/Taunus hatte W el Themenkreise ehandeln. S1e mu{fte Erster Programmpunkt WAar dıie Wohl der D“O Zen-
erstens die Synodenvorbereitung abschließen, da die konstitu- tralkomitee entsendenden Synodalen. Für die ahl
ierende Sıtzung für den biıs Januar 19/1 aAaNSCSETIZT 1ISt. 230 Kandidatenvorschläge eingereicht worden. Das ZdK
Und S1e mu{fßte zweıtens jene organısatorischen un: pastoralen wählte ach 15 berutsorientierten Kategorien (Z Arbeiter,
Themen weıterbehandeln, die auf der etzten Ordentlichen mıiıttlere Angestellte un Selbständige, Wissenschaftler, KuUunst-
Vollversammlung 1m September vgl 24, 501) auf der ler, Publizisten) Die Gewählten gehören 1n der Überzahl nıcht
Tagesordnung standen, ber nıcht nde dıskutiert werden selbst dem Zentralkomitee A w1e auch dessen Spiıtzenvertreter
konnten. Im Bereich Synode hatte die Bischotskonterenz die yrößerenteils nıcht durch das Zentralkomitee ewählt WUT-
VO  — iıhr bestellenden Synodalen wählen un die Tages- den eın Präsident, der Oberbürgermeister VO  — Münster,
ordnung tür die konstitu:ierende Sıtzung festzulegen. Zur ahl Beckel, wurde selbst VO  3 der Bischofskonferenz erufen. Der
der Synodalen erklärte Kardinal Döpfner in einer anschließen- Zzweıte Programmpunkt betrat die Ergebnisse des Deutschen
den Pressekonterenz, INan se1 nıcht sehr nach dem Prinzıp Katholikentags ın Irier, ber den der Vorsitzende Bericht C1-

Di1e Diskussion etafiite siıch auch mMiıt der weıteren Ver-der sozialen Streuung, sondern nach der notwendigen Präasenz
wichtiger kirchlicher Sachbereiche verfahren. (Eıne SCHNAUC WwWertung der Trierer Beschlüsse. Man hoftt, daiß S1C CNISPIE-
Analyse des Synodalgremiums hoffen WIr 1m nächsten Heft VOCI- end ihrem Gewicht VO  $ der Bischotskonterenz un dem ZdK
öftentlichen können.) Für die Tagesordnung der Synode 1n ihren weıteren Überlegungen berücksichtigt werden un
sınd vier Punkte vorgesehen: Die Wahl des Präsidiums bzw auch Eıngang 1n die Themengestaltung der Synode finden Zur
der Kopräsıidenten, die Fıxierung des Themenplans, Bildung der Dıiıskussion lag den Mitgliedern eine Auswertung der Be-
Sachkommissionen un die ahl der Kommuissionsmitglieder. chlüsse un ein ausführlicher Pressespiegel VOTrT. Kirchlich und
In der allgemeinen Dıskussıion ZUrLr Synodenvorbereitung ka- politisch bedeutsamsten dürtte jedoch der dritte Programm-
INnenN Sorgen der Bischötfe ZzZu Ausdruck, 1e] und Auftrag der punkt SCWESCH se1n, die Erörterung der Regierungsprojekte
5Synode könnten durch bestimmte Gruppen un Diskussionen Einzelbereichen der Rechtsretorm (Scheidungsrecht, Sexualstrat-
vertälscht werden. uch in der Pressekonterenz unterstrich recht, Abtreibungsstrafrecht). Zur Scheidungsreform un: Zzu
Kardıinal Döpfner den schon in Statut und Geschäftsordnung Abtreibungsstrafrecht verabschiedete das ZdK eigene Erklärun-
kräftig verankerten „unverziıchtbaren Auftrag des kırchlichen SCn In der Erklärung zu Scheidungsrecht sprach sich das ZdK
Lehramtes“ 1n Fragen des Glaubens, der Sittenlehre und der WAar für den Übergang VO Verschuldungs- ZU Zerrüttungs-
iırchlichen Gesetzgebung. Im organisatorisch-pastoralen Be- prinzıp Aaus, Warntie ber VOr „ungerechten Ergebnissen“ un:
reich betaßten sıch die Bischöfe un miıt dem Entwurt eıiner verlangte den Einbau sowohl einer materijellen W1€e auch immate-
Rahmenordnung für die Mitarbeitervertretungen 1M kırchlichen 1ellen Härteklausel. Zum Scheidungsfolgerecht wiederholte
Diıenst („Betriebsräte“), miıt der Frage des überdiözesanen die VO  - katholischer Seıite schon mehrtach vorgetragene War-
Finanzausgleichs, der noch eın Beschlu{fß gefaßt wurde, MIt NUNS, ber die Retorm des Scheidungsrechtes ıcht „ein be-
der Regelung der Laienpredigt, die 1mM Einzeltall VO Pfarrer, stiımmtes gesellschaftspolitisches Leitbild durchzusetzen“, das die
tür ständıg VO Bischot gSESTALLEL werden kann, schließlich mMI1t geschıiedene Ehefrau mehr der weniıger ZUuUr Erwerbstätigkeit
der Gastarbeiterfrage (Z einer Altersversorgung tür AaSt- zwınge. Z den Bestrebungen eine Retform des Abtreibungs-
arbeiterseelsorger) und MIt der ırchlichen Beratung der Kriegs- stratrechts betonte das ZdK die Unteilbarkeit der Achtung VOrT

dienstverweigerer. In einer eigens dazu veröftentlichten Er- dem menschlichen Leben un die Notwendigkeit eınes wirk-
klärung empfiehlt die Bischotskonterenz dem Arbeitskreis für Stratrechtsschutzes unterschiedlicher Überzeugun-
Entwicklung und Frieden die Bildung eines Ständigen Aus- SCIL ÖM unserem Volke“. Zugleıich ordert die Erklärung eine
schusses, 1n dem alle beteiligten kırchlichen tellen und Organı- Ausweıtung des Schutzes des werdenden Lebens. Stratrechtliche
satıonen vertireftfen se1ın sollen Der Vollversammlung der Bı- Maßnahmen allein genugten nıcht. Gesellschaft un Staat seıen
schofskonferenz Z1INg November eine Sıtzung des Ver- verpflichtet, die Lebensbedingungen schaffen, die die Ent-
bandes der Dıözesen Deutschlands OTaus, auftf der der Der- stehung solcher Konfliktsituationen nach Möglichkeit verhin-
diözesane Haushalt 1971 verabschiedet wurde. Er sıeht dern (Zur politischen Bewertung dieser Erklärungen vgl ds
Eınnahmen und Ausgaben 1n Höhe VO  3 115,6 Miılliıonen Heft, 581.)
VOLr Davon 1St der oyröfßte Betrag 275 Miıll.) tfür pastorale

In Frankturt Maın tand VO: bis November derAufgaben in den Entwicklungs- und Missionsländern C
sehen. Weıtere Z-5 Mıllionen (18,5 0/9 des überdiözesanen Kongre{fß Arbeitsgemeinschaft Synode AD Zeıtweise nah-
Haushalts) sind für Entwicklungshilfe bestimmt, davon 65 0/9 INCeMN 106 Delegierte A U 25 1n der Arbeitsgemeinschaft IM-

für Entwicklungshiltfe 1m eigentlichen 1nn und 35 0/9 tür ata- mengeschlossenen Gruppen neben Beobachtern un:
strophenhilfe. Für Publik“ sınd L Mıllionen vorgesehen, tür Gästen un eiınem Dutzend Pressevertretern teil An diesem
Ausgaben für die gemeinsame Synode Millionen. Kongreßß „kritischer  D Gruppen nahmen mehrere Priester-
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